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ü Brandschutzkonzepte / Brandschutzgutachten 

ü Prüfung von Technischen Anlagen nach TPVO als SV 

ü Erarbeitung von Feuerwehrplänen / Flucht und Rettungsplänen 

ü Erarbeitung von Brandschutzordnungen (A-C) 

ü Beratung und Aufbau von Notfallmanagement-Systemen 

ü Erarbeitung von Alarm- und Einsatzplänen zum Katastrophenschutz 

ü Bedarfs- und Entwicklungsplanung für Feuerwehren 

ü Erstellen von Sicherheitskonzepten für Veranstaltungen  

ü Brandschadensanierung/Brandursachenermittlung 

ü Gefährdungsbeurteilung Brandschutz/Feuerwehr 

ü Externer Brandschutzbeauftragter 

ü Brandschutzunterweisungen 

ü Räumungsübungen 

ü Allgemeine Brandschutzberatung 

ü Feuerwehraufzüge 

ü Brandsimulationsberechnungen / Evakuierungsberechnungen 

ü Prüfung von Brandabschottungen 

ü Berechnung von Löschwasserrückhaltungen 

ü Prüfung von Feuerschutzabschlüssen und Feststellanlagen 
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- Berufsgenossenschaftliche Vorschrift A1 

- Arbeitsstättenverordnung 

- ASR A2.2 

- BGI / GUV-I 5182 

- Praktische Hinweise zur Umsetzung 

- Bußgeldkatalog 

-ĂEntstehungsbrandñ 

- Internet-Links 
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Arbeitsschutzgesetz 

§ 10 

(Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen) 
 

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten 

sowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, 

Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. 

Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu tragen. 

Er hat auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die erforderlichen Verbindungen 

zu außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, 

der medizinischen Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung 

eingerichtet sind. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben 

der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. 

Anzahl, Ausbildung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten 

müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu 

den bestehenden besonderen Gefahren stehen. Vor der Benennung hat der 

Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende 

Beteiligungsrechte bleiben unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 

genannten Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er über die nach Satz 2 

erforderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügt. 

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH ¸ TÜV SÜD AG / Land Hessen         TÜV® Bereichï Datum ï Folie Nr 

BGV A1 

§ 22 

(Notfallmaßnahmen) 
 

(1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Maßnahmen 

zu planen, zu treffen und zu überwachen, die insbesondere für den Fall des 

Entstehens von Bränden, von Explosionen, des unkontrollierten Austretens 

von Stoffen und von sonstigen gefährlichen Störungen des Betriebsablaufs 

geboten sind. 

 

(2) Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Versicherten 

durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen 

zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen. 
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Arbeitsstättenverordnung 
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ArbstättV Anhang 2.2 
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ASR A2.2 

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH ¸ TÜV SÜD AG / Land Hessen         TÜV® Bereichï Datum ï Folie Nr 

Rückzug der BGR 133  
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ASR A2.2 

Inhalt 

 

- Zielstellung 

- Begriffsbestimmungen 

- Eignung von Feuerlöschern und Löschmitteln 

- Ausstattung von Arbeitsstätten 

- Betrieb 

- Abweichende/ergänzende Anforderungen für 
Baustellen 
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ASR A2.2 - Anwendungsbereich 

Diese ASR gilt für das Ausstatten und Betreiben von 

Arbeitsstätten mit Feuerlöscheinrichtungen sowie für weitere 

Maßnahmen zur Erkennung von Entstehungsbränden, zur 

Alarmierung sowie Bekämpfung von Entstehungsbränden. 

 

Å Für alle Arbeitsstätten mit normaler Brandgefährdung ist 

die Grundausstattung ausreichend 

 

Å Für Arbeitsstätten mit erhöhter Brandgefährdung sind über 

die Grundausstattung hinaus zusätzliche Maßnahmen zu 

berücksichtigen  
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ASR A2.2 - Begriffsbestimmungen 

Å Brandgefährdung liegt vor, wenn entzündbare Stoffe 

vorhanden sind und die Möglichkeit für eine 

Brandentstehung vorhanden ist. 
 

Å Normale Brandgefährdung liegt vor, wenn die 

Wahrscheinlichkeit einer Brandentstehung, die 

Geschwindigkeit der Brandausbreitung, die dabei 

freiwerdenden Stoffe und die damit verbundene 

Gefährdung für Personen, Umwelt und Sachwerte 

vergleichbar sind mit einer Büronutzung. 
 

Å Erhöhte Brandgefährdung liegt vor, wenn Stoffe mit 

erhöhter  Entzündbarkeit vorhanden sind, durch 

betriebliche Verhältnisse große Möglichkeiten für eine 

Brandentstehung gegeben sind und in der Anfangsphase 

des Brandes mit einer schnellen Brandausbreitung zu 

rechnen ist. 
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ASR A2.2 - Begriffsbestimmungen 

Å Entstehungsbrände im Sinne dieser Regel sind Brände 

mit so geringer Rauch und Wärmeentwicklung, dass noch 

eine gefahrlose Annäherung von Personen bei freier Sicht 

auf den Brandherd möglich ist. 

 

Å Brandschutzhelfer sind die Beschäftigten, die der 

Arbeitgeber für Aufgaben der Brandbekämpfung benannt 

hat. 
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Neu: ĂDGUV-Information 205-023ñ 
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Erarbeitet durch das Sachgebiet ĂBetrieblicher Brandschutzñ 
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Inhalt 

1. Vorbemerkung 

- Regelmäßige Unterweisung 

- Brandschutzhelfer 

2. Inhalte der Ausbildung 

- Theorie 

- Praxis 

3. Dauer der Ausbildung 

4. Qualifikation / Fachkunde der Ausbilder 

5. Wiederholung der Brandschutzhelfer-Ausbildung 

6. Anforderung an Baustellen 

7. Anhang 

BGI/GUV-I-5182 (Brandschutzhelfer) 
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regelmäßige Unterweisung aller Beschäftigten 

(mind. einmal jährlich) 

 

und 

 

Ausbildung von Brandschutzhelfern 

 
(Ausbildung: fachkundige Unterweisung und praktische Übung) 

1. Vorbemerkung 
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1.1 Regelmäßige Unterweisung 

Der Arbeitgeber hat alle Beschäftigten jährlich über die in ihrem 

Arbeitsbereich vorhandenen Brandgefahren und Brandschutz-

einrichtungen sowie über das Verhalten im Gefahrenfall zu 

unterweisen. 

z.B.: 

- Feuerlöscheinrichtungen 

- Wandhydranten 

- Alarmierungseinrichtungen 

- Gebäuderäumung 

- Flucht- und Rettungswege 

- Sammelplatz 

 

Nicht vergessen: 

- Neue Mitarbeiter 

- Dokumentation 
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BSO ĂT¦V Hessen - kurzñ  
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BSO ĂT¦V Hessen - kurzñ  
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Flucht- und Rettungsplan  
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Schaubild zur Brandschutzunterweisung  
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1.2 Brandschutzhelfer 

Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten 

durch fachkundige Unterweisung und praktische Übungen  im 

Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen vertraut machen und als 

Brandschutzhelfer zu benennen. 

 

 
 

Ziel der Ausbildung sind der sichere Umgang mit und der Einsatz 

von Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungs-

bränden ohne Eigengefährdung und zur Sicherstellung des 

selbsttändigen Verlassens (Flucht) der Beschäftigten. 
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1.2 Brandschutzhelfer 

Durch die Gefährdungsbeurteilung wird die Anzahl der BSH 

ermittelt. 

 

Bei normaler Brandgefährdung (z.B. Büronutzung) sind i.d.R. 5% 

der Beschäftigten als Brandschutzhelfer (BSH) auszubilden. 

 

Bei erhöhter Brandgefährdung, betriebsfremden Personen, 

Besucher, mobilitätseingeschränkten Personen, usw. kann die 

Anzahl erhöht werden. 

 

Berücksichtigung von Schichtbetrieb und Abwesenheit einzelner 

Beschäftigter (z.B. Fortbildung, Urlaub, Krankheit, Ferien) sind zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

 

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH ¸ TÜV SÜD AG / Land Hessen         TÜV® Bereichï Datum ï Folie Nr 

1.2 Brandschutzhelfer (5% bei normaler Brandgefährdung) 
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2. Inhalte der Ausbildung 

2.1 Theorie 

1. Grundzüge des Brandschutzes 

2. Betriebliche Brandschutzorganisation 

3. Funktion und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen 

4. Gefahren durch Brände 

5. Verhalten im Brandfall 

 

2.2 Praxis 

- Handhabung und Funktion von Feuerlöscheinrichtungen (FLE) 

- Löschtaktik und eigenen Grenzen der Brandbekämpfung 

- Realitätsnahe Übung mit FLE 

- Wirkungsweise und Leistungsfähigkeit von FLE 

- betriebsspezifische Besonderheiten 

- Einweisen in den betrieblichen Zuständigkeitsbereich 
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2.1.1 Grundzüge des Brandschutzes 

Brennbares Material 
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2.1.1 Grundzüge des Brandschutzes 

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH ¸ TÜV SÜD AG / Land Hessen         TÜV® Bereichï Datum ï Folie Nr 

2.1.2 Betriebliche Brandschutzorganisation 

Brände verhüten

Verhalten im Brandfall

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Notruf 112

Gefährdete Personen warnen
Hilflose mitnehmen

Aufzug nicht benutzen

Handfeuermelder betätigen
Ort: 

Ruhe bewahren

Brand melden

In Sicherheit
bringen

Löschversuch
unternehmen

Türen schließen

Gekennzeichneten 
Fluchtwegen folgen

Auf Anweisungen achten

Feuerlöscher benutzen

Wandhydrant benutzen

Brandschutzordnung nach D IN 14096-1: 2000-01

Einrichtungen zur 
Brandbekämpfung
benutzen (z.B. Löschdecke)Beratende Ingenieure 

+ M ediz iner

Tel.   

Fax .

e-m ail

0391 / 59727 -  0

0391 / 59727 -25

info@ s id ib lume.de

Teil B

Teil C

http://www.feuerwehrmagazin.de/magazin/wp-content/uploads/2012/12/191212_FSF_II.jpg
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2.1.3 Funktion und Wirkungsweise von FLE 

Welches Lºschmittel f¿r welche Brandklasse?

Feste Stoffe (Klasse A): Wasser, wªssrige Lºsungen, Schaum oder ABC-
Pulver

Fl¿ssig oder fl¿ssig werdende Stoffe (Klasse B): Schaum, ABC-Pulver, 
BC-Pulver oder Kohlenstoffdioxid

Gase (Klasse C): ABC-Pulver, BC-Pulver oder Kohlenstoffdioxid
Wichtig: Erst Gaszufuhr unterbrechen, dann lºschen!

Metall (Klasse D): Metallbrandpulver, trockener Sand, Streu- und 
Viehsalz, Zement
Wichtig: Niemals Wasser als Lºschmittel verwenden!

Speiseºle und Fette (Klasse F): Speziallºschmitteln zur Verseifung 
Wichtig: Niemals Wasser als Lºschmittel verwenden!

Folie 2-6

Sechs Grundregeln f¿r den Feuerlºscheinsatz 

Regel 1: Feuer immer in Windrichtung lºschen! 

Regel 2: Feuer immer von vorne nach hinten 

und von unten nach oben lºschen! 

Regel 3: Aber Tropf- und FlieÇbrªnde immer von 

von oben nach unten lºschen! 

Folie 2-10 

Regel 4: Mºglichst mehrere Feuerlºscher gleichzeitig 

einsetzen! 

Regel 5: Gelºschte Brandstelle im Auge behalten da 

R¿ckz¿ndungsgefahr! 

Regel 6: Eingesetzte Feuerlºscher immer von  

Fachpersonal f¿llen und warten lassen! 

Feuerlºscherservice 
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2.1.3 Funktion und Wirkungsweise von FLE 

Feuerlöscher so  nah wie möglich am  

Brandherd in Betrieb setzen! 

Vorsicht:  

Geschlossene Türen nicht selbst öffnen (dies überlassen 

Sie der Feuerwehr, es bestehen für Sie nicht erkennbare 

Gefahren!) 
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2.1.4 Gefahren durch Brände 

Gefahren durch Brandrauch

Rauch ist schneller als Feuer

Rauch kommt lautlos

Rauch wirkt erstickend

Rauch ist giftig

Rauch ist heiÇ (bis 800Á)

Rauch nimmt die Sicht

Rauch erzeugt Angst

Die in einem ganz normalen Haushalt vorhandenen Materialien reichen aus, um
innerhalb k¿rzester Zeit groÇe Mengen hochgiftige und schnell wirksame, tºdliche
Gase zu entwickeln. Bereits 100 g Schaumgummi erzeugen 250 mį Brandrauch!

Folie 3-3
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2.1.5 Verhalten im Brandfall 

Rasche Brandbekªmpfung ï Schl¿ssel zum Erfolg 

Eigene LºschmaÇnahmen sind nur in der 
Entstehungsphase Erfolg versprechend! 

 

Die eigene Sicherheit geht immer vor! 
 

Beim geringsten Zweifel immer den 

Brandbereich verlassen! 
 

Grundregel: Im Brandfall immer die Feuerwehr 

alarmieren und Mitmenschen warnen! 

Folie 2-1 
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2.2 Praktische Ausbildung 
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2.2 Praktische Ausbildung 
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1.2 Brandschutzhelfer (erhöhte Brandgefährdung) 
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3. Dauer der Ausbildung 

Å Theorie mindestens 2 UE á 45 Minuten 

 

Å Praxis 5 bis 10 Minuten pro Teilnehmer 

- Abhängig von der Gruppengröße 

- Ausreichende Übungszeit  

 

Å Einweisung in dem betrieblichen Zuständigkeitsbereich 

  zum  Abschluss 

 

Å Bei betriebsspezifischen Besonderheiten ist sowohl für die 

  Theorie als auch für die Praxis eine entsprechend 

  längere Ausbildung erforderlich 
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4. Qualifikation / Fachkunde der Ausbilder 

Wer kann ausbilden?  

ÅArbeitgeber oder dessen Beauftragte 

Å Kooperation mit kompetenten externen Anbietern 

- Feuerlöschgerätehersteller 

- Fachbetriebe 

- Feuerwehren 

Fachkundig ist z.B.:  

Å Personen mit Studium Brandschutz 

Å Brandschutzbeauftragte mit Prüfungsnachweis 

Å Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit Ausbildung Brandschutz 

Å Mitglieder der Feuerwehr mit Gruppenführerausbildung  
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5. Wiederholung der Brandschutzhelfer-Ausbildung 

Å Auffrischung der Kenntnisse alle 3 bis 5 Jahre durch 

  Wiederholung der Ausbildung  

 

 

Å bei betrieblichen Änderungen auch kürzere Abstände erforderlich 

- Änderung der Brandschutzordnung 

- neue Verfahren mit veränderter Brandgefährdung 

- Umstrukturierung und Fluktuation der Mitarbeiter 

- Brandereignis im Betrieb 
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6. Anforderungen an Baustellen 

Å Geltungsbereich nur für stationäre Baustelleneinrichtungen 

   (z.B. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten) 

 

Å Personen die brandgefährdete Tätigkeiten ausführen   

   (z.B. Flammarbeiten, Schweißen, Brennschneiden, Schweißen)      

 

Å Unterweisungsthemen 

- arbeits-/Verfahrensbedingte Brandgefahren/Zündquellen 

- Aufbau, Funktion und Wirkungsweise von FLE 

- Gefahren durch Brände 

- Handhabung und Funktion von Auslösemechanismen von FLE 

- Löschtaktik und eigene Grenzen der Brandbekämpfung 

- realitätsnahe Übung mit FLE 

 

Å Wiederholung alle 3 bis 5 Jahre 
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6. Anforderungen an Baustellen 
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Sinnvolle Kennzeichnung! 
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Bußgeldkatalog 



23 

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH ¸ TÜV SÜD AG / Land Hessen         TÜV® Bereichï Datum ï Folie Nr 

Newsletter DFV 
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DFV 2020 
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HBKG 
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FwDV 2 - Truppmann 
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FwDV 2 - Gruppenführer 
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Hinweise und Problemstellungen 

Å Versicherungsschutz 

 

Å Wettbewerb zu anderen Unternehmen zulässig ? 

 

Å Löschtrainer vorhanden ja/nein 

 

Å Ă¦bung mit abgelaufenen Feuerlöschern erlaubt ?ñ 

 

Å Gebührensatzung / Kosten 

 

Å Kann das jeder Gruppenführer ??? 
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 Löschen von Entstehungsbränden 
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 Löschen von Entstehungsbränden 


